
 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Leifheit AG  Stan d: August 2009  

§ 1 Geltungsbereich  
1.1 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 

von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden 
nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.  

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  

1.3 Die Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.  
1.4 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 

Abs. 1 BGB.  

§ 2 Angebot 
2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 

innerhalb von zwei Wochen annehmen. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus 
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

2.2 Abbildung, Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sind als annähernd zu verstehen. Sie 
sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. An 
Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns die Eigen-
tümer- und Urheberrechte vor. Diese Gegenstände dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden.  

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 
3.1 Alle Lieferungen werden zu der jeweils gültigen Preisliste berechnet. Teillieferungen sind 

zulässig.   
3.2 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 

Abschluss des Vertrags Kostensenkungen und Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir 
dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  

3.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen.  

3.4 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto  
(ohne Abzug), auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto. Für die Rechtzeitigkeit 
von Zahlungen ist der Tag der Gutschrift auf unserem Bankkonto maßgeblich. 

3.5 Bei Zielüberschreitung gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs.  

3.6 Wir behalten uns vor, weitere Lieferungen von dem Ausgleich fälliger Rechnungen 
abhängig zu machen, ohne dass bestehende Lieferabkommen erlöschen. Gestaltet sich 
die Vermögenslage des Bestellers während der Vertragsdauer ungünstig oder erhalten 
wir über ihn eine nach unserer Entscheidung ungenügende Auskunft oder erscheint uns 
überhaupt die Zahlungsfähigkeit des Bestellers zweifelhaft oder erfüllt der Besteller seine 
Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder 
vorherige Sicherstellung des Kaufpreises für Lieferung aus allen laufenden Verträgen zu 
beanspruchen. Wir können ihn diesen Fällen außerdem, vorbehaltlich aller sonstigen 
Rechte, von den Verträgen ganz oder teilweise zurücktreten.  

3.7 Kaufpreisforderungen werden bei Annahmeverweigerung der Ware, Nichterfüllung von 
Verpflichtungen, Veräußerung des Geschäfts oder wesentlicher Vermögensteile sowie 
Zahlungseinstellung sofort fällig. Zugleich entfallen alle vorgesehenen Rabatte, Bonifika-
tionen usw., so dass der Besteller den in Rechnung gestellten Bruttopreis zu zahlen hat.  

3.8  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

§ 4 Lieferzeit  
4.1 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Ver-
trags bleibt vorbehalten.  

4.2 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. Weitergehende Ansprüche sind vorbehalten.  

4.3 Auf Abruf bestellte Ware ist innerhalb von 3 Monaten abzunehmen, falls keine abwei-
chende Vereinbarung vorliegt.  

4.4 Wir behalten uns in allen Fällen die richtige und rechtzeitige Selbstlieferung vor. Der 
Selbstbelieferungsvorbehalt gilt mit der Maßgabe, dass wir ein entsprechendes De-
ckungsgeschäft rechtzeitig abgeschlossen und/oder wir die verspätete Belieferung durch 
unseren Lieferanten selbst nicht zu vertreten haben. Dauert die Leistungsunterbrechung 
gemäß den vorgenannten Umständen länger als einen Monat, kann der Besteller nach 
angemessener Nachfristsetzung hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurücktreten, wenn die Lieferverzögerung für ihn nicht mehr zumutbar ist.  

4.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu 
vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein In-
teresse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.  

4.6 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern 
der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung 
beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.  

4.7 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, beruht; in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.  

4.8 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.  

§ 5 Versand 
5.1 Unsere Lieferung erfolgt bei einem Auftragswert ab 300,00 Euro netto frei Haus. Bei 

einem Auftragswert unter 300,00 Euro berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 
30,00 Euro für Lieferungen innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  

5.2 Bei Express- und Eilpostsendungen, soweit sie vom Besteller gewünscht sind, berechnen 
wir die Mehrkosten.  

5.3 Bei einem Auftragswert bis zu 50,00 € berechnen wir 3,00 € Mindermengenzuschlag.  
 

 
5.4 Für Lieferungen auf Paletten, die nicht über organisierte Austauschverfahren an 

LEIFHEIT zurückgegeben werden, berechnen wir die anteiligen Palettenkosten wie folgt:  
- Euro-Palette 1.200 x 800 mm    6,50 Euro/Stück 
- Einweg-Palette 1.200 x 800 mm   3,50 Euro/Stück 
- Einhalb-Palette 800 x 600 mm   3,50 Euro/Stück 
- Einviertel-Palette Einweg 600 x 400 mm  2,00 Euro/Stück 
- Chep-Palette 1.200 x 800 mm   8,50 Euro/Stück 
- Einhalb-Palette Chep aus Metall 800 x 600 mm  6,50 Euro/Stück 
- Einviertel-Palette Chep aus Kunststoff 600 x 400 mm 2,00 Euro/Stück 

5.5. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Bestellers. Mit der Übergabe der Sendung an den 
Frachtführer geht die Gefahr auf den Besteller über, auch bei „frei Haus“ Lieferungen. 
Falls die Lieferung sich aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, geht 
die Gefahr nach Meldung der Versandbereitschaft über.  

5.6 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversiche-
rung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  

§ 6 Mängelhaftung  
6.1 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.  

6.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung 
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache be-
rechtigt.  

6.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen.  

6.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadenseratzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.  

6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet; 
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt.  

6.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. Außerdem haften wir auch, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen haben.  

6.7 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung. 
Dies gilt nicht bei Vorsatz oder wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen haben. Zudem gilt 
dies ferner nicht für Schadenersatzansprüche bei Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, bei zwingenden Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung.  

6.8 Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB bestehen nur insoweit, 
als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hi-
nausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

6.9 Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.  

§ 7 Gesamthaftung 
7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rück-

sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluß, we-
gen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.  

7.2 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

7.3 Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, wird eine Vertragsstrafe nicht akzeptiert.  

§ 8 Eigentumsvorbehalt  
8.1 Die von uns gelieferte Ware ist bis zur vollständigen Zahlung unserer sämtlichen Forde-

rungen, also auch aus vorhergehenden Lieferungen, gemäß § 449 BGB ff. unser Eigen-
tum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Besteller bezeichnete 
Warenlieferungen bezahlt ist.  

8.2 Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuver-
kaufen; er tritt jedoch sämtliche Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, bereits hiermit an uns ab. Wir nehmen die Abtre-
tung an. 

8.3 Der Besteller ist dann nicht zur Weiterveräußerung der von uns unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware berechtigt, wenn er einer Vertragsbedingung seines Abnehmers zu-
stimmt, der zur Folge Kaufpreisforderungen gegen seinen Abnehmer nicht abgetreten 
werden dürfen.  

8.4 Der Besteller bleibt jedoch berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen, 
solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. 
Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen die Schuldner der an uns abgetre-
tenen Forderungen und deren Betrag mitzuteilen und den Schuldnern die Abtretung an-
zuzeigen.  

8.5 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller oder einen Dritten 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Ei-
gentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Ge-
genständen zur Zeit der Verarbeitung.  

8.6 Wird die Kaufsache mit anderen nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu der anderen vermischten Sache zum Zeitpunkt der Vermischung. Ist die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen, so hat der Besteller uns anteilsmäßig 
Miteigentum zu übertragen.  

8.7 Auf Verlangen des Bestellers verpflichten wir uns, die uns hiernach zustehenden Sicher-
heiten nach unserer Wahl freizugeben, soweit ihr realisierbarer Wert die zu sichernden 
Forderungen um 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns.  

8.8 Wir sind berechtigt, im Falle der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Kaufpreisrate vom 
Liefervertrag zurückzutreten. Nach Erklärung des Rücktritts sind wir berechtigt, die von 
uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren in eigenen Besitz zu nehmen und aus 
den Geschäftsräumen des Bestellers zu entfernen, soweit der Besteller Zahlung nicht 
leisten kann. In der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltssache liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller gewährt uns oder unserem Beauftragten während der 
Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen, um überprüfen zu kön-
nen, ob die noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vorhanden ist.  

8.9 Dasselbe gilt, wenn Wechsel oder Schecks, die vom Besteller ausgegeben oder akzep-
tiert worden sind, gegenüber dem Lieferanten oder Dritten als Deckung nicht abgelöst 
wurden.  
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§ 9 Export  
Der direkte oder indirekte Export in Länder außerhalb der EU ist unzulässig, soweit wir nicht im 
Einzelfall zuvor ausdrücklich unsere schriftliche Zustimmung erteilt haben.   

§ 10 Gerichtsstand-Erfüllungsort 
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des einheitlichen 

UN-Kaufrechtes. 
10.2 Erfüllungsort ist für beide Teile ist Nassau.  
10.3 Ausschließlicher Gerichtsstand ist für beide Teile Nassau.  
10.4 Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden oder sollte der auf ihrer 

Grundlage abgeschlossene Vertrag eine Regelungslücke aufweisen, bleibt die Wirksam-
keit der übrigen Regelungen unberührt.  
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